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Sonstige Textteile
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschlul des nachstehenden Staatsvertrages samt Vorbehalt und Erklérung wird genehmigt.

Ratifikationstext
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(Anm.: letzte Anpassung durch Kundmachung BGBI. 111 Nr. 222/2018)

Vorbehalt und Erklarung
(Anm.: Vorbehalt gemé&R Art. 8 Abs. 2, Kapitel | zurlickgezogen mit BGBI. Nr. 800/1994)

Auf Grund des Osterreichischen Vorbehaltes zu Art. 2 lit. b des Ubereinkommens sowie unter
Bedachtnahme auf Art. 8 Abs.1 des Protkolls erklart die Republik Osterreich, daR Rechtshilfe in
Anwendung des Kapitels | dieses Protokolls nur unter der Bedingung geleistet wird, dal entsprechend
den in den &sterreichischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Geheimhaltungspflichten die im Rahmen
der Rechtshilfe erhaltenen Auskinfte und Beweise nur in dem Strafverfahren, fir das um Rechtshilfe
ersucht worden ist, sowie in den mit diesem Verfahren in unmittelbarem Zusammenhang stehenden
Abgaben-, Steuer- oder Zollverfahren verwendet werden.

Die vom Bundesprasidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete
Ratifikationsurkunde wurde am 2. Mai 1983 beim Generalsekretar des Europarats hinterlegt; das
Zusatzprotokoll tritt geméal seinem Art. 6 Abs. 2 fir Osterreich am 31. Juli 1983 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretars des Europarats haben folgende weitere Staaten das
Zusatzprotokoll ratifiziert bzw. angenommen:

Dénemark, Griechenland, Niederlande (fiir das Kénigreich in Europa) und Schweden.

Anlasslich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunden haben nachstehende Staaten folgende
Vorbehalte erklért bzw. Erklarungen abgegeben:

Armenien

GemaR Art. 8 Abs. 2 des Protokolls erklart die Republik Armenien, dass:

a) sie mit der Annahme von Kapitel I, Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme
von Gegenstanden nicht entsprechen wird;

b) Armenien Kapitel Il ablehnt.

Aserbaidschan
Vorbehalt und Erklarung

In Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 des Protokolls behélt sich die Republik Aserbaidschan
das Recht vor, Kapitel | nur in Bezug auf jene Taten anzunehmen, die strafbare Handlungen nach der
Strafgesetzgebung der Republik Aserbaidschan sind, und Kapitel 11 und Kapitel 111 nicht anzunehmen.

Die Republik Aserbaidschan erklart, dass sie die Einhaltung der Bestimmungen des Protokolls in
ihren durch die Republik Armenien besetzten Gebieten bis zu deren Befreiung von der Besatzung nicht
gewéhrleisten kann (eine schematische Karte der besetzten Gebiete ist angeschlossen).
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Schematic map of the territories of
the Hepubhic of Azerbaijan occupied by the Republic of Armenia
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Erklérung zu Art. 8 Abs. 2:

Die Republik Bulgarien erklart, daR sie Kapitel I nur in bezug auf jene Taten annimmt, die strafbare
Handlungen nach bulgarischem Recht sind.

Chile:

Die Republik Chile erkléart, dass fiur die Zwecke des Art.3 lit.b des Zusatzprotokolls,
Rechtshilfeersuchen an das Justizministerium von Chile zu richten sind.

Deutschland

Deutschland hat anlaRlich der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde nachstehenden Vorbehalt
erklért bzw. Erklarung abgegeben:

,,Zu Artikel 2 des Zusatzprotokolls behalt sich die Bundesrepublik Deutschland in Ubereinstimmung
mit Artikel 8 Abs. 2 Buchstabe a) das Recht vor,

a) die Erledigung von Rechtshilfeersuchen jeder Art in Verfahren wegen Zuwiderhandlungen gegen
Vorschriften iber den internationalen Kapital- und Zahlungsverkehr und

b) die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von
Gegenstanden in Verfahren wegen sonstiger fiskalischer strafbarer Handlungen davon abhéangig
zu machen, dal die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung auch nach
deutschem Recht strafbar ist oder bei sinngeméRer Umstellung des Sachverhalts strafbar wére.

Zu Artikel 8 des Zusatzprotokolls geht die Bundesrepublik im Gbrigen davon aus, daf auch in dem
durch das Zusatzprotokoll erweiterten Anwendungsbereich des Ubereinkommens eine Verpflichtung zur
Leistung von Rechtshilfe nicht besteht, wenn der Aufwand und die Kosten, die im Fall der Erledigung des
Rechtshilfeersuchens zu erwarten sind, auler Verhéltnis zu seinem Gegenstand stehen und die Erledigung
daher geeignet ist, wesentliche deutsche Interessen zu beeintriachtigen.*
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Finnland

Finnland hat anlaBlich der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde mitgeteilt, dal die zum
Europdischen Ubereinkommen (ber die Rechtshilfe in Strafsachen abgegebenen Erklarungen und
Vorbehalte auch fir das gegenstandliche Zusatzprotokoll Geltung haben.

Georgien
Erklarung

In Ubereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a des Protokolls erklart Georgien, dass es
Ersuchen hinsichtlich fiskalischer strafbarer Handlungen nur unter der Voraussetzung erledigen wird,
dass die strafbare Handlung oder ihre Strafe der georgischen Rechtsordnung bekannt ist. Dadurch behélt
sich Georgien das Recht vor, dass es Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von
Gegenstanden hinsichtlich fiskalischer strafbarer Handlungen nicht erledigen wird.

In Bezug auf Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b des Protokolls behélt sich Georgien das Recht vor, die
bindende Wirkung der Bestimmungen des Kapitels Il nicht anzunehmen.

Georgien erklart, dass es fir Verletzungen der Bestimmungen des Zusatzprotokolls in den Regionen
Abchasien und Zchinvali bis zur Wiederherstellung der vollen Gerichtsbarkeit Georgiens Uber diese
Gebiete nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Irland:
Erklarung:
GemaR Art. 8 Abs. 2 behélt sich Irland das Recht vor, Kapitel 11 und 111 nicht anzunehmen.

Italien
Erkléarung:

o Ubereinstimmung mit Art. 8 des Protokolls bestitigt Italien die gemaR Art. 24 des
Ubereinkommens abgegebene Erklarung und ersucht, in die Liste der italienischen Justizbehdrden noch
aufzunehmen:

Den Strafvollziehungsrichter,
die Strafvollziehungsabteilung.

Korea:

Die Republik Korea erklart, dass, wenn die Straftat, derentwegen um Rechtshilfe ersucht wird, nach dem
Recht der Republik Korea mit der Todesstrafe bedroht ist und wenn in Bezug auf eine solche Straftat die
Todesstrafe nach dem Recht der ersuchenden Vertragspartei nicht vorgesehen ist oder in der Regel nicht
durchgeflhrt wird, die Republik Korea, falls gewiinscht, zusichert, dass die Todesstrafe nicht ausgefhrt
wird, selbst wenn sie von einem Gericht der Republik Korea auferlegt wurde.

Luxemburg

Vorbehalte:

1. (Anm.: Vorbehalt gemal Art. 8 Abs. 2 zuriickgezogen mit BGBI. 111 Nr. 222/2018)

2. Weiters behélt sich Luxemburg das Recht vor, Kapitel | nur unter der ausdriicklichen Bedingung
anzunehmen, dass die Ergebnisse der in Luxemburg durchgefiihrten Ermittlungen und die in den
Ubermittelten  Schriftstiicken oder Akten enthaltenen Informationen ausschlieBlich zur
Untersuchung und Beurteilung jener strafbaren Handlungen verwendet werden diirfen, fir die die
Rechtshilfe geleistet wurde.

Erklarungen:

1. Betreffend Art. 8 ist Luxemburg der Meinung, dass das durch dieses Protokoll erweiterte
Ubereinkommen keine Verpflichtung zur Gewahrung der Rechtshilfe auferlegt, wenn
vorhersehbar ist, dass die zu benltzenden Mittel nicht zur Erreichung des vom
Rechtshilfeersuchen verfolgten Zieles geeignet sind oder wenn sie (berschreiten, was zur
Erreichung erforderlich ist, oder wenn die Erledigung wesentliche Interessen Luxemburgs
beeintrachtigen wiirde.
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2. Luxemburg erklart, dass die nach diesem Protokoll und in Ubereinstimmung mit dem oben
bezeichneten Vorbehalt 1. eingegangenen Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder
Beschlagnahme nicht Gegenstand der in Art. 5 des Europdischen Auslieferungsibereinkommens
vom 13. Dezember 1957 vorgesehenen Bedingung sind.

Niederlande
(Anm.: Vorbehalt zurtickgezogen mit BGBI. Nr. 531/1990)

Nach Mitteilung des Generalsekretars des Europarats haben die Niederlande am 6. Janner 1994 den
Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zum Européischen Ubereinkommen (iber die Rechtshilfe in
Strafsachen (BGBI. Nr. 296/1983, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBI. Nr. 682/1993) auf
die Niederlandischen Antillen ausgedehnt und gem. Art. 8 Abs. 2 lit. a erklart, da sie Kapitel I des
Protokolls in bezug auf die Niederlandischen Antillen annehmen, jedoch nur im Verhéltnis zu den
Staaten, mit denen die Niederlande in bezug auf die Niederldndischen Antillen einen Vertrag zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung, der zur Génze in Kraft ist, abgeschlossen haben.

Spanien
Vorbehalt:
Die Spanische Regierung erklart gemaR Art. 8 Abs. 2, dal sie sich das Recht vorbehalt, einem

Rechtshilfeersuchen um Durchfiihrung oder Beschlagnahme von Gegenstédnden in bezug auf fiskalische
strafbare Handlungen nicht zu entsprechen.

Spanien andert seine Erklarung zu Art. 24 des Ubereir_l_kommens, enthalten in der Ratifikationsurkunde.
Diese Anderung gilt auch fur das Zusatzprotokoll zum Ubereinkommen, und lautet wie folgt:

,GemaR Art. 24 des Ubereinkommens erklart Spanien, dass fir die Zwecke des Ubereinkommens
folgende Justizbehdrden zusténdig sind:

a) gewohnliche Richter und Gerichte;

b) Registerbeamte;

c) Staatsanwilte;

d) Militérrichter und Gerichte;

e) Berichterstattende Registerbeamte der Militargerichte.

Diese Erklarung gilt auch fiir das Zusatzprotokoll zum Ubereinkommen, abgeschlossen in StraRburg am
17. Mirz 1978.«

Spanien hat mit Erklarung vom 17. Dezember 2012, registriert beim Generalsekretars des Europarats
am 19. Dezember 2012, seine abgegebene Erkldrung zu Art. 24 des Ubereinkommens gedndert. Diese
Anderung gilt auch fur das Zusatzprotokoll zum Ubereinkommen und lautet wie folgt:

In Bezug auf das Europaische Ubereinkommen Uber die Rechtshilfe in Strafsachen méchte Spanien die
Begriffe "Registrars” in der englischen Version und "Greffiers" in der franzdsischen Version durch
"Secretarios Judiciales" im Text der von Spanien geméaR Art. 24 abgegebenen Erklarung ersetzen. Diese
Anderung gilt auch fiir das Zusatzprotokoll zum Européischen Ubereinkommen iiber die Rechtshilfe in
Strafsachen, unterzeichnet am 17. Marz 1978 in Strallburg.

Diese Anderung erfolgt gemaR den Anweisungen des Justizministeriums, da das englische Wort
"Registrars" und das franzdsische Wort "Greffiers" nicht genau den Funktionen entsprechen, die von den
"Secretarios Judiciales™ im spanischen Rechtssystem ausge(bt werden.

Daher werden spezielle Begriffe des innerstaatlichen Rechts (wie z. B. "Rechtspfleger” und "Greffier")
aufgrund ihrer Einzigartigkeit in ihrer eigenen Sprachen verwendet, nach Angaben des Justizministeriums
sollte der Begriff "Secretarios Judiciales" ohne eine Ubersetzung im Text der zu Art. 24 abgegebenen
Erklarung zum besagten Ubereinkommen verwendet werden.

Tschechische Republik:
Erklarung:
Gemal Art. 8 sind folgende Behdrden als Justizbehdrden zu betrachten:
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Die Oberste Staatsanwaltschaft der Tschechischen Republik, die Kreis- und Bezirksanwaltschaften,
die Stadtstaatsanwaltschaft in Prag, das Justizministerium der Tschechischen Republik, die Kreis- und
Bezirksgerichte und das Stadtgericht in Prag.

Ukraine:

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretérs zufolge hat die Ukraine am 16. Oktober 2015 eine
Erklarung hinsichtlich der Anwendung und Umsetzung des Zusatzprotokolls in den derzeit nicht von der
ukrainischen Regierung kontrollierten Teilen ihres Staatsgebiets abgegeben.

Die Erklarung ist in englischer und franzosischer Sprache auf der Webseite des Europarats unter
http://conventions.coe.int/ abrufbar [SEV Nr. 99].

Vereinigtes Kdnigreich
Erkléarung:

Gemall Art. 8 Abs. 2 behalt sich das Vereinigte Kénigreich GroRbritannien und Nordirland das
Recht vor, Kapitel I und Il nicht anzunehmen.

Die Regierung des Vereinigten Konigreichs schligt vor, dass gemaR Art. 25 Abs. 5 des Ubereinkommens
und Art. 7 Abs. 2 des Zusatzprotokolls das Vereinigte Konigreich die Ratifikation des Ubereinkommens
und des Zusatzprotokolls auf Jersey, ein Gebiet fiir dessen internationale Beziehungen das Vereinigte
Kdnigreich verantwortlich ist, ausgedehnt wird.

Die Vorbehalte der Regierung des Vereinigten Kdnigreichs von GroRbritannien und Nordirland anlésslich
der Ratifikation bezlglich Art. 2, Art. 3, Art.5 Abs.1, Art. 11 Abs. 2, Art.12 und Art. 21 des
Ubereinkommens und Art. 8 Abs. 2 (bezuglich Kapitel I und I11) des Zusatzprotokolls werden in Bezug
auf die Insel Jersey angewandt. Weiters habe ich die Ehre, zusatzliche Erkl&drungen im Namen der Vogtei
Jersey zu machen:

In Bezug auf die Insel Jersey verlangt die Regierung des Vereinigten Konigreichs von GroRbritannien
und Nordirland, dass die Verweise an das ,,Justizministerium® zum Zwecke der Art. 11 Abs. 2, Art. 15
Abs. 1, 3 und 6, Art. 21 Abs. 1 und Art. 22 an lhre Majestit Generalstaatsanwalt fir Jersey zu richten
sind.

Gemal Art. 16 Abs. 2 behdlt sich die Regierung des Vereinigten Kdnigreichs von Grof3britannien und
Nordirland im Namen der Insel Jersey das Recht vor, dass den an sie gerichteten Ersuchen und
beigefiigten Unterlagen Ubersetzungen ins Englische beigefiigt sein sollen.

Im Namen der Insel Jersey, merkt die Regierung des Vereinigten Kdnigreichs von Grof3britannien und
Nordirland an, dass die kleine Gerichtsbarkeit von Jersey eine ungleich hohere Anzahl von
Rechtshilfeersuchen erhélt, als sie stellt. Unter den gegebenen Umstdnden &ufert die Regierung des
Vereinigten Konigreichs von GroRbritannien und Nordirland im Namen der Insel Jersey den Wunsch,
dass die Antragsteller bereit sind, auBerhalb des in Art. 20 festgelegten Anwendungsbereichs eine
angemessene Erstattung der Aufwendungen zu bericksichtigen. Im Namen der Insel Jersey erklart die
Regierung des Vereinigten Konigreichs von GroRbritannien und Nordirland, dass eine fehlende Einigung
Uber die Erstattung von Aufwendungen das Engagement der Insel Jersey betreffend die im
Ubereinkommen enthaltenen Verpflichtungen nicht beeintrachtigt.

Gemal Art. 24 erachtet die Regierung des Vereinigten Konigreichs von GroRbritannien und Nordirland
flr die Zwecke des Ubereinkommens folgende Behdrden als Justizbehtrden auf der Insel Jersey:

— das Amtsgericht und der kdniglicher Gerichtshof
— Ihre Majestat der Generalstaatsanwalt fur Jersey.

Zur Erfiillung der Bestimmungen des Art. 25 Abs. 5 des Ubereinkommens verlange ich die Zirkulation
dieser Note an alle anderen Vertragsparteien, auf der Grundlage, dass, wenn innerhalb von 90 Tagen ab
dem Tag dieser Zirkulation keine Ablehnungsnote erhalten wird, eine diesbeziligliche Vereinbarung
bezuglich Art. 25 Abs. 5 als giiltig zwischen dem Vereinigten Kénigreich und jeder der Vertragsparteien
erachtet wird.

Praambel/Promulgationsklausel
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Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen —

von dem Wunsch geleitet, die Anwendung des am 20. April 1959 in StraBburg zur Unterzeichnung
aufgelegten Europdischen Ubereinkommens uber die Rechtshilfe in Strafsachen *) (im folgenden als
»Ubereinkommen“ bezeichnet) auf dem Gebiet der fiskalischen strafbaren Handlungen zu erleichtern;

in der Erwéagung, daR es auch zweckmaRig ist, das Ubereinkommen in bestimmten anderen Punkten
Zu erganzen —

sind wie folgt Ubereingekommen:

*) Kundgemacht in BGBI. Nr. 41/1969

Schlagworte
e-rk 3,
Abgabensachen, Steuersachen

Zuletzt aktualisiert am
30.08.2022

Gesetzesnummer
10002614

Dokumentnummer
NOR40211416

www.ris.bka.gv.at Seite 7 von 7



	Vorbehalt und Erklärung
	Armenien
	Aserbaidschan
	Bulgarien
	Erklärung zu Art. 8 Abs. 2:

	Chile:
	Deutschland
	Finnland
	Georgien
	Irland:
	Erklärung:

	Italien
	Erklärung:

	Korea:
	Luxemburg
	Vorbehalte:
	Erklärungen:

	Niederlande
	Spanien
	Vorbehalt:

	Tschechische Republik:
	Erklärung:

	Ukraine:
	Vereinigtes Königreich
	Erklärung:


